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Aus dieſer Beſtätigung auf Sünde, die der Pönitent gebeichtet
hat, geſchloſſen werden önnte. Das iſt aber unſerem Fall nicht

befürchten. Da oll nicht auf beſtimmte Sünden, ſondern NUL auf
die Intelligenz der verſtorbenen Pönitentin geſchloſſen werden.

Wie aber, der Richter den Pfarrer direkt fragen würde
„Was Aben Sie für Ern Urteil ber die Anna gewonnen?

Halten Sie dieſelbe für ni oder für zurechnungsfähig?“
Der farrer ſoll alſo ezeugen ob eh die Anna auf Grund

ihres Sündenbekenntniſſes für ähig gehalten habe Sünden zu begehen
ind für osge prochen zu werden

könnte wohl auch die Frage ohne irgend ern Geheimnis
3u verletzen mit 77 beantworten eil EL ihr 10 auch die heilige
Kommunion rlaubt hat Dieſe Erlaubnis hätte E aber nle gegeben

bU ſie wegen Schwachſinnes nicht 0 1os prechen önnen
Eine derartige Ausſage würde alſo das Beichtſiege nicht brechen

würde auch der verſtorbenen Pönitentin kein Schade ſein Der früher
erwähnte Geiſtliche ſagt aber EL würde vor Gericht nichts ausſagen
Oas ſich auf die Beichte bezieht Für leſe eine ſtrenge Anſicht önnte
Cl en den Grund anführen daß ene bejahende Ausſage des

odium Sacrament! (Cedere“ könntePfarrers vielleicht indirekt
mſofern nämlich als die Gegenpartei die die Gültigkeit des L  U
mente beſtreitet, vielleicht infolge der Ausſage des Pfarrers den
Prozeß verlieren könnte.

Sie önnte vielleicht ſagen: „O, der Pfarrer chon vor
Gericht das Beichtgeheimnis nicht hält, dann gehe ich nicht mehr
beichten.“ Solche ungerechte und 0  0  E Bemerkungen über das
Beichtinſtitut önnte vielleicht nachträglich bren

Wären aber derartige Bemerkungen nicht 3u befürchten, dann
önnte der Pfarrer tuta (Conscientia ſeine Ausſage machen

Könnte aber der Geiſtliche zur Ausſage vom Richter gezwungen
werden? Nein. Denn eS ihn 151 der Strafprozeß⸗Ordnung
vom Mai 1873, dem eS El Was Geiſtlichen (in der
Beicht) oder on Unter dem Siegel geiſtlicher Amtsverſchwiegenheit
anvertraut wird iſt unverletzliches Amtsgeheimnis und kann EL dar⸗
über nicht vernommen werden Petrus Dolzer

VI (Kom munion an Kranke, die nicht mehr
tern un ꝗ weiten dieſer Zeitſchrift für das verfloſſene
ahr finden ſich Seite 361 zwer Paſtoralfälle beſprochen denen das
Decretum de COinfirmis IIOII EIUNIIS AN zur praktiſchen
Anwendung kommt. Die Löſung des Tſten iſt wohl ohne
Zweifel richtig, anders ſcheint eS beim weiten ſein Auf dieſen
iſt das genannte Dekret nach unſerer Meinung nULlL Unter ener
beſtimmten Einſchränkung richtig angewendet. Der Fall iſt kurz dieſer:
der Kooperator Commodus wurde 3u memi Kranken gerufen, den EU
jedo nicht mehr verſehen kann, reicht die heilige Kommunion
kränklichen Nachbarin, die öfter devotionis kommuniziert, obwohl
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ſie eute bereits Milch getrunken hatte, mit der Begründung,
daß die Kranke von der Begünſtigung des oben zitierten Dekretes
Gebrauch machen onnte. Allein da bleibt doch zu unterſuchen, ob
da Dekret auf derlei Perſonen angewendet werden kann.

Die Perſon, Um die eS ſich handelt, cheint gau wohl nüchtern
leiben 3u können, nd bei den anderen Kommunionen, die ſie devo-
tionis empfing, auch atſä nüchtern geweſen zu ſein; ſon
iſt der ganze Fall heute eine Selbſtverſtändlichkeit. Nun pricht aber
unſer Dekret von aegrotis diuturno morbo laborantibus qui
natüurale 1leiunium 11 8Su integritate SETVaTE nequeant. Auf dieſe
allein findet C5 enne Anwendung. Gehört alſo jene Perſon, der
Commodus die heilige Kommunion ret nicht 3u dieſer Art von
Kranken, die ni nüchtern leiben können, ſo kann ſie auf keine
Begünſtigung Anſpruch erheben. Der Grund ſcheint übrigens ganz
einleuchtend. Denn er wollte die Kirche mit der Beſtimmung
über die Krankenkommunion nicht das Gebot des jeiunium naturale
aufheben, ſondern bloß den Kranken, die dieſes nicht halten können,
die heilige Kommunion ermöglichen. Hier reffen alſo zwei Gebote
zuſammen, das Gebot, beziehungsweiſe der Unſch der Kirche, recht
oft die heilige Kommunion 3u empfangen, und das Gebot der
Nüchternheit; aber zwei ich berührende Gebote nebeneinander
beſtehen können, ſind beide zu beobachten. Nur das nicht mög⸗
lich iſt, da muß das eine weichen, in unſerem Falle das jleiunium
naturale. Für die übrigen Fälle bringt da Dekret keinerlei
Aenderung, eS wird vielmehr ausdrücklich auf die Beſtimmungen
des Ituuale verwieſen und dieſe 3u halten befohlen.

Oder Wer ES, dem Kooperator Commodus Recht zu geben,
anſtatt einer kränklichen Perſon einem robuſten Knechte, der

ſich beim Holzfällen den Fuß gebrochen und jetzt ſchon mehrere
Monate das Bett hüten mußte, die heilige Kommunion gereicht
hätte? Solchen „Kranken“ mit Umgehung des jeiunium naturale
die Kommunion zu ermöglichen, kann doch niemals Im Sinne der
Kirche liegen. Der Grund iſt aber bei beiden weſentlich derſelbe.
Freilich darf bei Beurteilung der Unmöglichkeit nüchtern 3 leiben nicht
ängſtlich rigoriſtiſch vorgegangen werden, on wird das Dekret, das
doch eine Erleichterung bringen ſollte, vielfach nutzlos und MUur eine
Quelle von Skrupeln.

VII [Kommunion am Karſamstag.) An einem Kar  2
ſamstag rüh ird der Pfarrer Petrus zeitlich QAus den Federn
geholt mit der Begründung, ern ganz fremder Herr möchte
beichten Der farrer geht eilends In die Kirche und nimmt die
Beichte des Fremden auf Weil der Seelſorger ſonſt niemand bei
ſeinem Beichtſtuhl ſtehen ie chickt V& ſich wieder nach Quſe
3u gehen. Da TU der önitent, der jedenfalls mit den Rubriken
des Karſamstags nicht beſten vertraut war, zum Prieſter und
bittet ihn auch um die heilige Kommunion.


